
AKADEMIE DER BILDENDEN KUNSTE 

AKADEMIEDIREKTION 

Akademledirekuon Zl 
340/89/90 1010 WIEN, am 1990-01-29 

Schillerplatz 3 Ka 
Betrelt Änderung des Hochschul

Taxengesetzes 1972 

An das 

Präsidium des Nationalrates 

P a r I a m e n t 

Tel. 58816 

Sachbearbeiter: 
Mag.Porges 
Dw.154 

Die Direktion der Akademie der bildenden Künste teilt 

auf Grund der Aussendung zur Begutachtung der Änderung 

d.Hochschul-Taxengesetzes 1972 (BGBI.Nr.76) mit,daß das 

Akademiekollegium in seiner Sitzung vorn 24.Jänner 1990 

beschlossen hat, den Entwurf zur Änderung dieses Gesetzes 

zur Gänze abzulehnen, da die Novellierung im Hinblick 

des österreichischen Kulturauftrages einen gravierenden 

Rückschritt darstellt, da sie als eine einseitige Auf

kündigung bereits bestehender, bilateraler und multilateraler 

Abkommen (Reziprozität) mit anderen Ländern, angesehen 

werden muß. 

Der Aka'--'-"""ul.r ...... 

i. V. 

Mag. 

25-fach 
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